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LJV-Artenschutzprogramm
Der Landesjagdverband fördert seine Mitglieder durch die Bezuschussung von  

Saatgut bei der Biotoppflege oder der Neuanlage von Biotopen schon seit vielen Jahren.  
Seit diesem Jahr werden auch Bruthilfen für Enten gefördert.

AKTUELLES

DER HEGE VERPFLICHTET!

Fotos: Klaus Lachenmaier, René Greiner

Ein Zuschuss wird nur ab 
einem Auszahlungsbetrag von 
mindestens 30 Euro gewährt. 
Diese Regelung stellt sicher, 
dass die Zuschussanträge 
zügig und effizient bearbeitet 
werden können. Wir bitten 
um Verständnis, dass bei ge-
ringeren Beiträgen der Ver-
waltungsaufwand unverhält-
nismäßig hoch ist. 

Ab dem 1. April können An-
träge über das neue Verfah-
ren eingereicht werden.

ZUSCHÜSSE
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Ablauf Saatgutförderung

Die Wahl der Saatgutmischungen ist 
frei. Die eingereichten Mischungen 
müssen einer der drei folgenden Kate-
gorien zugeordnet werden können:

KATEGORIE 1: 20 % Zuschuss 
„Wildacker“
	 Zweijährige Mischung
	 10 unterschiedliche Pflanzenarten

KATEGORIE 2: 40 % Zuschuss 
„Blühmischung“
	 Mehrjährige Mischung
	 ≥ 20 unterschiedliche Pflanzenarten

KATEGORIE 3: 60 % Zuschuss 
„Gebietsheimische Blühmischung“
	 Mehrjährige Mischung
	 ≥ 20 unterschiedliche Pflanzenarten
	 Gebietsheimisches (autochthones)  
	 Saatgut nach jew. Ursprungsgebiet

Benjamin Gut (LJV)

W er draußen im Revier unter-
wegs ist, weiß: Geeignete 
Lebensräume für das Nie-

derwild entstehen in unserer Kulturland-
schaft meist nicht mehr von selbst. Sie 
brauchen Jägerinnen und Jäger, die hin-
sehen, anpacken und gestalten. Diesen 
Hegeauftrag erfüllen wir mit Leiden-
schaft – Jahr für Jahr. Mit dem LJV-
Artenschutzprogramm unterstützt der 
LJV seine Mitglieder mit gezielten För-
derungen für Saatgut, Biotoppflege 
oder bei der Neuanlage wertvoller Bio-
tope. Bei Planung und Umsetzung ste-
hen zudem die Biotop‑Obleute der Jä-
gervereinigungen beratend zur Seite.

Von diesen Maßnahmen profitieren 
auch viele weitere Tierarten wie Insek-
ten und Amphibien. Deshalb fördert 
der LJV bereits die Anlage von Fahr-
spurpfützen mit einer Pauschale von 
20 Euro pro angelegter Fahrspur. Neu 
hinzu kommt in diesem Jahr die Unter-
stützung für künstliche Bruthilfen für 
Enten. Entenbrutkörbe können mit bis 
zu 250 Euro/Jahr und maximal 50 Pro-
zent des Anschaffungswertes bezu-
schusst werden.

Um Ihnen künftig eine noch reibungs-
losere Antragstellung zu ermöglichen, 
überarbeiten wir derzeit unser Bearbei-
tungsverfahren. Ab dem 1. April 2026 
steht Ihnen das optimierte Verfahren 
zur Verfügung, und wir freuen uns dar-
auf, Ihre Anträge ab diesem Zeitpunkt 
entgegenzunehmen. Weitere Informati-
onen finden Sie in der April-Ausgabe 
der JAGD in BW.

Was wird gefördert?

Das LJV-Artenschutzprogramm glie-
dert sich im Wesentlichen in drei Teile:

	 Bezuschussung von Saatgut- 
	 mischungen für Blühflächen sowie 	
	 für die Anlage von Fahrspurpfützen 	
	 und Bruthilfen für Stockenten

	 Bezuschussung von Pflegearbeiten  
	 an Gehölzen/(Feucht-)Biotopen

	 Bezuschussung der Neuanlage von  
	 Biotopen und niederen Feldhecken

Wie wird gefördert?

Bei der Bezuschussung von Pflege
arbeiten und Neuanlagen von Streu- und 
Wildobst, Gehölzen, Feldhecken und 
(Feucht-)Biotopen nehmen die Mitglieder 
(in Absprache mit den zuständigen Bio-
top-Obleuten vor Ort) Kontakt mit dem 
LJV auf. Vor Beginn der Arbeiten muss 
das Vorgehen – formlos geschildert – 
beim LJV eingereicht werden. Nach 
Überprüfung des Antrags und der Freiga-
be durch den LJV wird nach Beendigung 
der Arbeiten der tatsächliche Stunden-
umfang mit einem Formblatt eingereicht. 
Dabei wird in der Regel ein Zuschuss von 
bis zu 50 Prozent der Kosten für umge-
setzte Maßnahmen gewährt. Bei Neu-
pflanzungen werden keine Arbeitskosten 
(ehrenamtliche Leistung) übernommen. 
Die gegebenenfalls notwendige Abstim-
mung mit Behörden und Grundstücksei-
gentümern muss durch den Antragsstel-
ler gewährleistet sein.
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Durch das LJV-Artenschutzprogramm erhalten Sie Unterstützung bei Ihren Hegemaßnahmen  
für Offenlandarten wie Rebhuhn und Feldhase, aber auch für Stockenten.

ONLINE AUF UNSERER WEBSITE

www.landesjagdverband.de/ 
projekte/ljv-artenschutzprogramm

WEITERE INFOS




